Hessische Strafverteidiger kritisieren den Entwurf des Jugendstrafvollzugsgesetzes
 

Als halbherzig und kontraproduktiv bezeichnet die Vereinigung Hessischer Strafverteidiger den Entwurf des hessischen Justizministeriums für ein Jugendstrafvollzugsgesetz in Hessen. 

Neben dem Ziel, durch soziale Integration den jungen Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen, trete nunmehr als gleichrangiges Vollzugsziel die sichere Unterbringung (während der Haftzeit). Dass Jugendliche während ihrer Haftzeit sicher untergebracht werden müssen, sei aber selbstverständlich und kein auf die Zukunft gerichtetes Ziel ihrer Inhaftierung. Der Bevölkerung werde dies aber als verbesserter Schutz vor Straftaten verkauft. Allein ein auf Wiedereingliederung der Jugendlichen ausgerichteter Strafvollzug sei zur Reduzierung von Straftaten und damit für die Sicherheit nach der Haftzeit geeignet. Es sei ein Armutszeichen für die Politik, dass diese Selbstverständlichkeit immer wieder betont werden müsse. Zudem können die angekündigten 5 Millionen Euro für den Strafvollzug nicht den Schaden kompensieren, der mit der Streichung der Landesmittel für die Jugendstraffälligenhilfe aus dem Jahre 2004 entstanden sei. 

Zahlreiche empirische Befunde der Wirkungsforschung haben den offenen Vollzug prinzipiell als den effektiveren Resozialisierungsvollzug ausgewiesen. Dennoch werde der geschlossene Vollzug in dem Regierungsentwurf als Regelvollzug manifestiert. Hessen sei und bleibe damit ein Schlusslicht beim offenen Vollzug. So befänden sich in Hessen lediglich 2,5% der Inhaftierten im offenen Vollzug während es zum Beispiel in Niedersachen und NRW rund 16 % seien. Hessen seien aber für diese Vollzugsform nicht weniger geeignet als andere junge Menschen in Deutschland.

Auch die vollzugslockernden Maßnahmen im geschlossenen Vollzug zur Einübung der sozialen Integration seien in dem Entwurf zu restriktiv geregelt. Diese schon jetzt im Bundesvergleich unterdurchschnittlich geringe Quote werde somit legislativ festgeschrieben. Auch hier sei Hessen Schlusslicht. 

Falsch sei auch die Normierung einer Mitwirkungspflicht am Vollzugsziel. Natürlich sei es richtig, dass nur derjenige etwas dazulerne, der auch dazu bereit sei. Das gelte in allen Bereichen, von der Strafvollzugspolitik bis zum Jugendstrafvollzug. Die notwendige Lernbereitschaft müsse man durch motivationsfördernde Maßnahmen wecken. Die Festschreibung einer Mitwirkungspflicht per Gesetz habe faktisch nur zur Folge, dass bei Problemen öfters als bisher sanktioniert werde. Ehrliche Motivation zur Mitarbeit entstehe so nicht, vielmehr nur das Gegenteil.

Der Regierungsentwurf habe somit insgesamt den Geist des Bundesverfassungsgerichtsurteils verfehlt. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Gesetzgeber aufgegeben, den Jugendvollzug bis zum Jahresende 2007 gesetzlich zu regeln und dabei im Hinblick auf die Besonderheiten bei Jugendlichen in Bezug auf Kontakte, Ausbildung und körperliche Bewegung deren besondere Bedürfnisse zu beachten. Innerhalb der Anstalten müssten Vorkehrungen für Kontakte, die dem positiven sozialen Lernen dienten, aufgebaut und nicht unnötig beschränkt werden, andererseits müssten die jungen Gefangenen vor wechselseitigen Übergriffen geschützt werden. Ein gerichtlicher Rechtsschutz müsse auf die typische Situation der im Jugendvollzug Inhaftierten Rücksicht nehmen. Der Gesetzgeber sei verpflichtet ein wirksames Resozialisierungskonzept zu entwickeln und den Vollzug darauf aufzubauen, insbesondere durch ausreichende Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Es müssten für die Jugendlichen geeignete Formen der Unterbringung und Betreuung und angemessene Hilfen für die Zeit nach der Entlassung mit entsprechender Vorbereitung entwickelt werden.

Dem Regierungsentwurf sei die prinzipielle Lustlosigkeit anzumerken, mit denen die Resozialisierungsvorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden mussten. An den entscheidenden Stellen dominieren unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermessensklauseln, die der (weisungsgebundenen) Verwaltung weitgehend freie Hand ließen und gerichtlich so gut wie nicht zu kontrollieren seien. Zu diesem mangelnden Interesses an einer wirksamen externen Kontrolle des Strafvollzuges passe auch, dass man für die parlamentarische Anhörung keine Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, respektive Strafverteidiger und Strafverteidigerinnen um eine Stellungnahme gebeten habe.

